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Auszug aus der Bilanz Vorjahr in TEURin EUR

AKTIVA 6.030.638,92 6.307

Anlagevermögen 76.545,00 77

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0

Sachanlagen 0,00 0

Finanzanlagen 76.545,00 77

Umlaufvermögen 5.946.952,72 6.225

Vorräte 0,00 0

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.590.575,74 4.473

Wertpapiere und Anteile 19,96 1.138

Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten 356.357,02 614

Rechnungsabgrenzungsposten 7.141,20 6

Aktive latente Steuern 0,00 0

PASSIVA 6.030.638,92 6.307

Negatives Eigenkapital / Eigenkapital -503.823,28 360

eingefordertes Stammkapital 100.000,00 100

Stammkapital 100.000,00 100

davon eingezahlt 100.000,00 100

Kapitalrücklagen 0,00 0

Gewinnrücklagen 0,00 0

Bilanzverlust / Bilanzgewinn -603.823,28 260

davon Gewinnvortrag 259.538,56 444

Rückstellungen 5.000,00 5

Verbindlichkeiten 6.529.462,20 5.943

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 5.270

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0
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offenzulegender Anhang
Bei Ausweis eines "negativen Eigenkapitals": Erläuterung, ob eine Überschuldung im Sinne des
Insolvenzrechts vorliegt (§ 225 Abs.1 UGB):

Negatives Eigenkapital
Eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechtes liegt nicht vor, da von der Geschäftsführung eine positive
Fortbestehensprognose erstellt wurde.

Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 237 Abs 1 Z 1 UGB):
Allgemeine Grundsätze
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 189 ff des Unternehmensgesetzbuchs (UGB) unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst
getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit entsprechend der gesetzlichen
Regelungen eingehalten.

Trotz der aktuellen globalen und regionalen konjunkturellen Entwicklung nach Ende der Pandemie/ab Beginn des
Ukraine-Konfliktes geht die Unternehmensführung - gestützt auf ihre Planannahmen und die daraus resultierenden
Planungen, auch unter Bedachtnahme auf eine möglicherweise noch verbleibende Unsicherheit hinsichtlich
einzelner Parameter, jedenfalls  von einer Fortführung des Unternehmens aus und bewertet die einzelnen
Vermögensgegenstände und Schulden entsprechend dieses Grundsatzes. Auf die Ausführungen im Lagebericht
unter "Voraussichtliche Entwicklung und Ausblick auf das neue Geschäftsjahr" sowie im Risikobericht wird
verwiesen.

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag verwirklichten
Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden - soweit gesetzlich
geboten - berücksichtigt.
Bewertungsgrundlagen für die verschiedenen Posten:

Finanzanlagen
Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Sonstige Rückstellungen
In den sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der
Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Höhe oder dem Grunde nach ungewissen Verbindlichkeiten mit den
Beträgen berücksichtigt, die nach bestmöglicher Schätzung zur Erfüllung der Verpflichtung aufgewendet werden
müssen. Sämtliche Rückstellungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer/innen während des Geschäftsjahrs (§ 237 Abs. 1 Z 6 UGB):
1
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Anlagenspiegel in EURAnschaffungs- und HerstellungskostenTeil 1

Zugänge davon aktivierte
Zinsen für

Fremdkapital

UmbuchungenStand 01.01.2024 Stand 31.12.2024Abgänge

Anlagevermögen 76.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.545,00

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanzanlagen 76.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.545,00

Seite 4 von 7

530903s VI VINDOMA Real Estate GmbH  (Bilanzstichtag: 31.12.2024)



Anlagenspiegel in EURKumulierte Wertberichtigungen (Abschreibungen)Teil 2

laufende
Abschreibungen

laufende
Zuschreibungen

Wertberichtigungen
auf Zugänge

Kumulierte
Wertberichtigungen

01.01.2024

Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00

Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00

Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00
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Anlagenspiegel in EURKumulierte Wertberichtigungen (Abschreibungen)Teil 3

Wertberichtigungen
auf Umbuchungen

Kumulierte
Wertberichtigungen

31.12.2024

Wertberichtigungen
auf Abgänge

Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00

Sachanlagen 0,00 0,00 0,00

Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00
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Anlagenspiegel in EURTeil 4

Buchwert
31.12.2024

Buchwert
01.01.2024

Nettobuchwerte

Anlagevermögen 76.545,00 76.545,00
Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
Sachanlagen 0,00 0,00
Finanzanlagen 76.545,00 76.545,00
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